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Nro . 55 . Donnerstag den 5 . Oktober 1609 .

Mit Großherzoglich Badischem gnädigstem Privilegko .

Landes,Verordnungen .
DaS Stempeln fremder Kalender betreffend .

Auf daS Refcript Grcßherzogl . Ministeriums des Innern wird nachstehende Verfügung an die
, sammtlicbe Odervogtey - auch Ober , und Zlemter erlassen :

Es ist bereirS IN dem Regierungsblatt vom 24 . November 1807 . Nro . 40 . pag . 250 . nachstehende
Landesherrliche Verordnung erschienen .

„ Des Großherzogs von Baden Königl . Hoheit haben wegen deS Verkaufs auswärtiger Quart «
ober Landkalender in Ihren Staaken folgendes zu verordnen Sich bewogen gefunden .

Fremden Hausierern und Kramern ist weder auf Markten noch außer denselben ein Debit aus¬
ländischer C .Lua r t oder Landkalender gestattet Allein innland,scheu Krämern , Buchbindern und Hau¬
sierern ist derselbe , aber jedoch nur in der Maas « erlaubt , daß jeder fremde Kalender , der im Land
verkauft werden soll , von der Grcßherzogl . GeneralSanitacsKommissten vorher eingefthrn und paßirlich
gefunden , und darauf von der Regierung der Provinz zum Vorthei ! des FiskuS mir einem zu sechs
Kreuzern ccm S >u «k zu bezahlenden Stempel belegt werde . Ein jeder Eonkraventionsfall , wo ncmlich
« in ungestempelter fremden Kalender verkauft worden , wird am Verkäufer mit einer Strafe von2oA ? thlr und
über dies noch von 6 kr . für jeden verkauften Aalender , und am Käufer mit einem sechsfachen Stempel «
Betrag gerügt werden , wovon die Hälfte dem Anöringer verfalle » feyn solle . Alle Ortsobrigkeiten
und Polizeyst ^ en haben sich hiernach auf daS genaueste zu achten . Zur fremde Kalender sind jedoch
hier nur di « außer Landes verlegte , und gedruckte Kalender , keineswegs jene die im Lande , wenn gleichin einer andern Piovinz erschienen , gemeynt . Verkündet Karlsruhe im Großherzogl . Geheimenrath -
Polizey Departement den 12 November 1807 . "

Diese Verfügung wird nach eingekommener Anzeige an vielen Orten nicht gehörig beobachtet ,die Oberämter ( Aemter ) haben daher darauf zu sehen , daß solches geschehe , die Verrechncr haben
jrdeömal auf Begehren die dazu geeigneten fremden VaUnb « « zu Stempeln und die Gebühr dafür zu
erheben ; die Zoller , Zollinspektoren , Hatschiers und Ortsooraesezten sind angewiesen , di« ihnen bekannt
werdende Contravenrionen zur Anzeige zu brmqen , und ihnen ist ihre RügungSgebühr , die in einem
bestimmten Theil der Strafe besteht , zedesmal zuzuscheiden , die Absicht hiebei ist nicht nur den Land -
Ka > ndern «lnen desto starker » Absatz zu verschaffen , sondern auch den Eingang fremder Kalender , die
tft iberglauben unter den Einwohnern unterhalten und unschickliche Erzählungen verbreiten , den Ein¬
gang daS Land zu erschweren . Verordnet Karlsruhe bei Großherzoglicher Regierung den 23 . Sep -
ltmber 1809 . vdt , Sache .

Provinz - Verordnungen .
Generalverfügung an fämmtliche Obervogtei auch Ober - und Aemter der Markgraffchafr .

A . DaS Conscriptionswefen betreffend .
Zn dem Edict vom lZ . Merz rZvZ - § 17 über die MilitärConscription ist enthalten , daß bu -

lenigen , welche vor Zucückleguvg deS 23 . JahrS ( im Sinne der ConscrivrionSOrVnunq genommen )^ ch erlangter AlterSdiSprnfation hepralhen , dennoch Milizpflichiig bleiben , und baß sowohl sie , alS di«



Weibspersone » , mit welchen sie sich hey ' athrn wollen , hievon belehrt werden sollen ; inzwischen ist es
mehrmals geschehen , daß Männer , die seit dieser Zeit geheyrathet haben , wenn sie nachmals erdnungS .
niäsig das Lods in der Conscripnon trist , oder ihre Weiber angebr », als ob ihnen der Umstand der fortdaurenden
Milizpstichtigkoit unbekannt geblieben wäre , wedurchsie sich der Schuldigkeit zu persönlichen Kriegsdiensten
enilevigen wollen . Da aber Niemand durch frühzeitige Heyralh von der Millzpflichrigkeit frei wird ; so
wird dieS zu jedermanns Wissenschaft andurch nochmals bekannt gemacht , um allen dahin abzweckenden
Vorstellungen vorzubeugen , als welche bloS Kosten machen , und keine Willfahr der Bitte um LoSzäh-
lunq vom Militärdienst erwirken können ; übrigens verslehet man sich doch zu den Obervogtey auch
Ober - und Aemtern , daß sie jedeSmak , wenn eine Mannsperson in den Jahren der Mklizpstichriqkeit
heyrathet , ihm und seiner Verlobten diese Beschaffenheit schriftlich bekannt machen , und daß solches ge .
schehen , zu den Acten bringen , oder dem Trauschein einverleiben werden . n

Sollt « aber auch je gegen die Ordnung diese Bekanntmachung in einem besonder » Fall übersehen
werden , oder unerweißlich seyn , so wirket doch dies keine Hoffnung zu emer Freisprechung derarliger
Männer vom MiUlärdienst , weil die Schuldigkeit dazu in dem Gesez liegt . Karlsruhe bei Großherzogl
Regierung den 23 . September 1809 .

vdt . SachS .

B . Die Auswanderung von Unterthanen betreffend .

Nach höchster Anordnung hat das Obervogtey auch Ober -- und Zimt am Ende dieses Jahr « , oder

längstens bis zum 6 . Jenner 1810 . ein sckkissrlicheS namenlliches Verzcichiuß der in diesem Jahr Ein -

und Ausgewanderten , mit Bemerkung ihres NamenS , Orts , Vermögens , ob sie ledig oder verheyrakher ,
und m diesem Fall , ob sie Kinder und wie viel haben , auch bei den Ausgewanderten , welche Haus¬

hälter sie sind ? anher einzusenden . Karlsruhe bei Großherzogl . Regierung den 23 . September 1809 .
vclt . SachS .

Untergerichtlichek Aufforderungen
und Kundmachungen .

Schulden - Liquidationen .
Andurch werden all « derjenigen , welche an

folgende Personen etwas zu fordern haben , unter
dem Präjudiz , auS der vorhandenen Masse sonst
keine Zahlung zu erhalten , zur Liquidirung der¬
selben vorqeladen . — Au « dem

Obervogteyamt Gengen bach
auS der Norde rach an die verlebten Anton

Gmeinerschen Eheleute auf Mittwoch den 18 .
Octvb » bei Großherzogl . AmtSschreiberei in Zell .
Aus dem

Oberam t Kork
zu Willst « tt an den Jakob Jrion , Bür¬

ger und Zimmermann und seine Ehefrau Christin »
geb . Maussin in Großherzogl , L̂andschreiberei auf
Donnerstag den 19 . October 1809 . AuS dem

Oberamt Bruchsal
zu Bruchsal an den in Gant gerathenen

Bürger und Bierbrauer Johannes Will auf Mitt¬
woch den H . October Vormittags 9 Uhr vor dem
hiesigem Großherzogl . Oberamte . AuS dery

Ob eramt Rastatt
zu Steinmauern an den Andrea « S ch n ei -

der auf Montag den 23 . October 1809 . auf dew
RathyauS allda . AuS dem

Oberamr Karlsruhe
zu Graben an die in Gant gerathene ver¬

storbene Schuhmacher Christoph S e be risch e
lerne auf Freyiaq den 6 . Ocrober d . I . bei der»
eberamcl . ssoinmissario in Graben .

Offen bürg . sSchuldenliguidatien . ^ Die <

jenigen Gläubiger , welche an den hiesig bürgerst '

chen Zieglermeister Georg Strauß aus waS in"
wer für einem Grund eine Forderung zu mache"
haben , werden andurch vorqeladen , solche bei d«l

Donnerstags den 12 . künftigen Monats Octcbe <

statt habe - e» Paffio - SchuldenliquidatienS Tagfah ^

auf dem Rathhaufe dah -er anzugebe » und rechtst^

auSzuführen , auch das allenfalls präle -chirende
znglrecht zugleich mit anzubrmgen , mir der beist '

fügten Bemerkung , daß die Auff - nbleidenden
ihrer Forderung werden für allezeit von der Male
ausgeschlossen werden .

Offenburg , den 23 . September 1809 .
Aus stadtamtlichen Aufträge . .

Großherzogl . Bad . Stadlkanzl « daseE
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Bretk « n . sSchiildenliquidation .f! In Sa '

chcn verschiedener Gläubiger gegen den Bürger und
Tterneiiwiiih Heinrich Freund , in Betreff ver ^

schiedener Schulden , werden die etwa noch unbe¬
kannten Gläubiger anmit ausqefordert , in Zeit 6

Wechen unter dem Rechtsnachtheil der Präclusion
! ihre an diese Masse habenden Forderungen dahier
i anzubringen .
! Breiten , den 22 . September rZoy .
I Großherzogl . Amt .

a st a td . sSchuldenliquidation . ^ Alle die¬

jenigen , welche rechkmäsiqe Forderungen an den in

i Spanien verstorbenen Oberliruknant Bieter zu
! haben vermeynen , werden andurch öffentlich
' ausgefordert , ihre etwaige Ansprüche auf Donner ,

j stag den 2 .
'November d . I . vor dahiesigem Gar -

! nisonSauditoriat zu liaujdiren , mit dem Präjudiz ,
I daß ssärerhin keine Forderungen mehr werden ane

^ genommen , sondern der Nachlaß des Verstorbenen

seinen Jntestarerben wird au » gefelgt werden .
Rastatt , den 2y . September 1829 .

Jägerschmidt , Auditor .

Mundtodt - Erklärungen .
Ohne Bewilligung des Pflegers soll bey Verlust

der Forderung , folgenden Personen Nichts geborgt
oder sonst mit denselben kontrahirt werden . AuS dem

Obe > amt Pforzheim
von Pforzheim dem Schlossermeister Jakob

Buch dessen Pfleger der Gürtlermeister Müller
von da ist . Aus dem

Oberamt Karlsruhe
von Eggenstein die Johannes Seufer -

tischen Ebele .ite , deren Pfleger der Emanucl
Seuferkh von da ist .

Offen bürg . sMundtoderklärung . ^ Heinrich
Zackmann von Ortenberg , derzeit zu Appenweyer ,
ist durch hohen Regierungsbeschluß vom 16 . d . M .
Nro . io,iZ2 . für mundtod erkläret und Joseph
Sauer von Appenweyer als dessen Pfleger ausge¬
stellt worden . Ohne Einwilliquna dieses Pflegers
kann Heinrich Zachmann nicht nur keine Liegen¬
schaften veräußern oder beschweren , sondern auch
durchaus keine Fahrniß auS seiner eigenen Wirth -
schast verkaufen , so daß jeder dagegen handelnde
Käufer zur Zurückstellung mit Schadenersatz gericht¬
lich müßte angehalten werden .

Offenburg , den 26 . September 1,809 .
Großherzogl . Oberamt .

E r bv ' o rladungen .
Folgende schon langst abwesende Personen oder

deren Leibeserben sollen binnen 9 Monaten sich bei

der Obrigkeit , unter welcher ihr Vermögen steht ,
meldzn , widrigenfalls ihr Vermögen an ihre ttkann -

ten , nächsten Verwandten wird auSgeliefert werden .
Aus dem

Oberamt Bruchsal
von Untergrombach die Margaretha

Doll .
Achern . sErbvorladung .) Norbert Geld¬

reich , hiesiger Bürgersohn , seiner Profession ein
Kübler , welcher vor ungefähr 47 Jahren auf die
Wanderschaft gieng , hat sich oder seine Leibeser -
ben binnen 9

'
Monaten bei dem untenbefertigten

Amte zu melden , wldrigens sein unter Euratel ste¬
hendes Vermögen von 240 fl an die bekannten
nächsten gesezlichen Erden gegen Caution verabfolgt
werden wird ,

Achern , den 20 . September 1809 .
Großherzogl . Ovcrvogteyamt .

Ausgetretener Volladungen .
Baden . sVorladung .^ Da die nachbemelte

Milizpfiichuge auf Wanderschaft abwesende bei der
letzten Necrutirung durch LooSziehung zu Rekruten
gefallen , bonannUich :

von Baden
Fr . Jos . Kah , Drechsler ; Fidel Stephan

Görig , Schreiner ; Joseph Anton Streik ,
Struwpsweb - r ; Ignatz Herz , Hafner ; Alois
Fauth , Zimmermann ; Andres Naber , Stein¬
hauer ; Jos . Wald , Maurer ; Franz R 0 ßmaier ,
Schreiner ; Franz Georg Graser , Schlosser ;
Johann Falk , Maurer ; Jos . Lorenz , Bäcker ;
Alois Graser , Schreiner ; Franz Georg Falk ,
Schuster , Ludwig Damm , Schuster ; Philipp
Ludwig Wagner , Archttect ; Anton Sch edel ,
Weber ;

aus dem Staab Steuern
Jos . I ärger , Schuster ; Matheus Sch Na¬

bel , Weber ;
von O 0 S

Bernard Ihle , Maurer ;
von Ed er stein

Conrad Friedmann , als werden dieselben
hiermit aufgeforde . t , sich in Zeit 6 Wochen per¬
sönlich vor hiesigem Oberamt zu stellen , oder zu
gervarugen , daß gegen sie nach der LandeScenstitu -
tion wider ausgetretene Unterihanen werde verfah¬
ren werden . Baden , den 1 . September 1809 .

Großherzogl . Oberamt .
Karlsruhe , sVorladung . ^ Die Ehefrau

des Michel ZimmermannS von Rußheim , welH «
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sich mehrerer Diebstähle '

schuldig gemacht hat , ver
der Untersuchung aber heimlich entwichen ist , wird
andurch aufgefordert , sich binnen 3 Monaten a dato
bei hiesigem Oberamt um so gewisser einzufinden
und sich wegen ihres Austritts zu veramwerttn ,
als dieselbe sonst ihreS Untertbanenrechts für verlu¬
stig erklärt , ihr Vermögen confisciit und sie selbst
der Großherzoglich Badischen Landen verwiesen
werden wird .

Karlsruhe , den 14 . September 1809 .
Großherzegl . Oberamt .

Kauf - Anträge .
Ettlingen . sWirthshausVersteigerunq . Î Die

zur Mantmaffe der Jakob Friedrich Oberleschen
Eheleute in Grünenwinkel gehörige , an der Land¬
straße gelegene zweistökigte Behausung sammt Zu -
gehvpde wird Montag den 23 . künftigen Monats
Oktober Vormittags ic Uhr in Grünenwinkcl noch¬
mals öffentlich versteigert werden . Dieses wird an¬
durch zu jedermann « Wissenschaft anmit bekannt ge¬
macht , damit die Steigerungslustige in der be¬
stimmten Zeit mit den erforderlichen Obrigkeitlichen
Zeugnissen versehen zu Grünenwinkel sich einfinden
und der Srtigerung anwohnen können .

Ettlingen , den 23 . September 1S09 .
Großherzegl . Oberamt .

Bruchsal . sDomainenverkaufZ Mil dem
Verkauf der nachbeschriebenen Domainengüter unter
den normalen Bedingungien wird an den folgenden
Orten und Tagen unter RatificacionSvorbehalt vor¬
geschritten , wozu die Liebhaber eingeladen werden :

1 ) zu Bruchsal auf dem VerwaltungS - Bureau
am 14 . Octcber l. I . a .) Der sogenannte Bicr -
siedersche Acker , 8 Morgen Z Viertel 20 Rurhen
enthaltend , an der Waldspitze zwischen Bruchsal
und Buchenau gelegen ; b .) IZ Morgen Z Viertel
Wiesen auf Bruchsaler Gemarkung die Münzhof -
wiesen genannt .

2 ) Zu Ubstadt im Gasthof zur Krone am 16 .
Ockoder , daS dasige WiltumSgut , bestehend in ZZ
Morgen Aecker und Wiesen .

Bruchsal , den 26 - September 1809 .
Großherzogl Gesällverwaltung .

Pachtanträge und Verleihungen .
Karlsruhe . sLogis .^ In der Ritierqasse

Nro . 139 . ist im untern Stock ein LogiS mit Bert
und Meubel für ledige Herr » zu vermiethen und
kann auf den l . oder 23 , Oktober d . I . bezogen
» erden .

Karlsruhe . fLoais .^ In der neuen Adler¬
gaffe Nro . 367 . ist im Mittlern Steck ein taxrzutes
Zimmer mit Belt und Meubel zu verleihen und
kann auf den 23 . Oktober d . I . bezogen wördcn .

Karlsruhe , f Kapicalverleihung . ] Beim
Schuhmachermeister Gulde dem altern liegen 250 fl .
Pfleggeld zu 6 pEt . auf gerichtliche Versicherung
zu verleihen und kann täglich erhoben werden .

Durla ch sZiegelhüttenVerleihung .^ Künftigen
Mittwoch den Itz . Oktober wird die der Gemeind ?
Grötzingen zugehörige Ziegelhütte , deren Be -T

"
,

mit Georgii Iglo , zu End « geht , auf dem dösigen
Ralhhai . « Nachmittags um l Uhr auf 4 weitere
Jahre , nemtich von Georgii iZio . bis 78 t 4 > ver-
lehnt werden . Die Liebhaber werden daher hievon
in Kenntniß gesetzt , um sich zur gehörigen Zeit bei
der Stetaerung einsinden zu können .

Turlach , den 30 . September 1809 .

Dienst - Anträge .
Karlsruhe , s Dienstgesuch . ^ Ein junger

Mann , welcher schon bei einigen Herrschaften als
Kutscher in Diensten gestanden und die besten Zeug¬
nisse hak , wünscht wieder eine ftld e Grelle zu er¬
hallen . Das Näher « ist im Zähringer Hof zu
erfahren .

Ko mm erzia l - Anze igen .

Karlsruhe , fAnzeige . ^ In der C . F .
Müller scheu Hofbuchcruckerey erscheint Ende deS
MenatS Oktobers die

Großherzoglich Badische
Erbordnung

mit Rücksichtsnahme auf die Oi chte der geftzlich
anerkannlrn natürlichen Kinder , nach dem neuen
badischen Landrecht tabellarisch beackeirel , worinn
die Stammfolge aller gesezlichen Erben bis auf
den « 2 . erbfähigen Grad , nebst der Nachiveil '

ung ,
in welchem Grade jeoer Erbe zum Verstorbenen
stund , und wer zunächst zur Erbschaft berechtigt
ist , mit Allegirung der deSfaÜsigen Gaze deS neuen
LandrechtS , deutlich und für jeden faßlich darge »
stellt ist.

Diese ErbordnungMabell « ist nach den strengsten
NechkSgrm -dsäzen nach dem neuen Badischen Land -
recht entworfen rrnd von NechtSkennern geprüft und
genau berichtigt .
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